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STADT BERNBURG (SAALE)  Bernburg (Saale), 24.02.2020 

Der Oberbürgermeister 

Amt: Kämmerei 

AZ:  20 90 04 

Beschlusskontrolle: 31.05.2020 

 

 

Beschlussvorlage- Nr. 0149/20   öffentlich 
 

Betreff: 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer in 

der Stadt Bernburg (Saale) - Vergnügungssteuersatzung 

 

  

  

 Abstimmungsergebnis: Änderung des  

Ja Nein Enth.  Beschlussvorschlages 

Vorberatung 

Haushalts- und 

Finanzausschuss 

17.03.2020 
         

Entscheidung 

Stadtrat 

23.04.2020 
         

 

 

Finanzielle Auswirkungen   
 

 

  Nein  

   

 

 

 

Auszüge vorbehaltlich der Genehmigung sind zuzuleiten: 

                           

Amt:   (ansonsten Protokolle im Intranet) 

 
Aufgestellt:  Katrin Block      Amt: Steueramt mitgezeichnet: Gabriele Grundmann 

                          Dr. Silvia Ristow 

   

 
 

    

- Oberbürgermeister - 
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Kurze Inhaltsangabe (bitte für Bürger/Gäste Inhalt kurz zusammenfassen): 

 

Aufgrund der Prüfung durch die Kommunalaufsicht soll die Vergnügungssteuersatzung der 

Stadt Bernburg (Saale) geändert werden.  

 

 

Begründung: 

 

Am 28. November 2019 hat der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) die Satzung über die 

Erhebung der Vergnügungssteuer in der Stadt Bernburg (Saale) (Vergnügungssteuersatzung) 

beschlossen. Die Satzung wurde mit Schreiben von 12. Dezember 2019 der 

Kommunalaufsicht angezeigt. 

 

Die kommunalaufsichtliche Prüfung hat der Stadt Bernburg (Saale) folgenden Hinweis 

gegeben: 

 

 Zu § 4 Abs. 2:  

Die unter Abs. 2 a) und 2 b) getätigten Verweise auf § 2 Abs. 1 und 2 der 

Vergnügungssteuersatzung sind soweit fehlerhaft, da die Vergnügungssteuersatzung 

im § 2 nicht in Abschnitte gliedert sondern nummeriert wurde. 

 

 Zu § 14 Abs. 1:  

Ordnungswidrig handelt gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA, wer vorsätzlich oder 

leichtfertig den Vorschriften einer Abgabensatzung zur Sicherung der 

Abgabenerhebung, insbesondere zur Anmeldung und Anzeige von Tatsachen, zur 

Führung von Aufzeichnungen oder Nachweisen, zur Kennzeichnung oder 

Vorlegung von Gegenständen oder zur Erhebung und Abführung von Abgaben, 

soweit die Satzung auf diese Bußgeldvorschrift verweist, zuwiderhandelt und es 

dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte 

Abgabenvorteile zu erlangen (Abgabengefährdung). 

 

 

Diese Änderungen können nur durch eine entsprechende Änderungssatzung erfolgen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Haushalts- und Finanzausschuss der Stadt Bernburg (Saale) empfiehlt dem Stadtrat der 

Stadt Bernburg (Saale) folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Bernburg (Saale) 

(Vergnügungssteuersatzung). 

 

 

Anlage: 

 

Satzung zur Änderung 
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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der 

Vergnügungssteuer in der Stadt Bernburg (Saale) 

(Vergnügungssteuersatzung) 
 

Aufgrund der §§ 5, 8, 45 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

05.04.2019 (GVBl. LSA S. 66) und der §§ 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-

LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 27.09.2019 (GVBl. LSA S. 284), beschließt der Stadtrat der Stadt 

Bernburg (Saale) in seiner Sitzung am 23.04.2020 folgende 1. Satzung zur Änderung der 

Satzung über die Vergnügungssteuer der Stadt Bernburg (Saale) (Vergnügungssteuersatzung):  

 

Artikel 1 

Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Bernburg (Saale) vom 28.11.2019, veröffentlicht im 

Amtsblatt der Stadt Bernburg (Saale) vom 05.11.2019, Nr. 271, S. 5-12 wird wie folgt 

geändert: 

 

1. § 4 Abs. 2  erhält folgende Fassung: 
 

(2) Für die Steuer haften auch, 

 

a) der oder die Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte im Sinne von § 2 

Nr. 1 und 2 aufgestellt sind, wenn sie für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt 

oder einen sonstigen Vorteil erhalten.  

 

b) der oder die wirtschaftlichen Eigentümer der Spielgeräte im Sinne von § 2 Nr. 1 und 2. 

 

2. § 14 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer vorsätzlich 

und oder leichtfertig. 

 

3. § 14 Abs. 1 wird nach Nr. 5 wie folgt ergänzt:  
 

… und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte 

Abgabenvorteile zu erlangen (Abgabengefährdung). 

 

Artikel 2 
Diese 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer in der 

Stadt Bernburg (Saale) (Vergnügungssteuersatzung) tritt am Tage nach ihrer 

Bekanntmachung in Kraft. 

 

Bernburg (Saale), …………………… 

 

 

 

…………………………. 

Henry Schütze 

Oberbürgermeister       (Siegel)  
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